
Stadt Voerde (Niederrhein) 

Der Bürgermeister 
 

Drucksache Nr.: 62 

  

 

 

Dezernat 

I 

Fachbereich 

Amt für 

Wirtschaftsförderung und 

Liegenschaften/Planungs

amt 

Datum 

27.08.2014 

Verfasser 

Herr Paradowski/Herr 

Seydel 

Öffentliche Sitzung Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen 

Keine 

Beratungsfolge Beratungstermine Zuständigkeit 

Planungs- und Umweltausschuss 

Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung 

Haupt- und Finanzausschuss 

Stadtrat 

16.09.2014 

17.09.2014 

23.09.2014 

30.09.2014 

Empfehlung 

Empfehlung 

Empfehlung 

Beschluss 

   

Tagesordnungspunkt  

Erstellung eines Industrie- und Gewerbeflächenkonzeptes für den Kreis Wesel 

 

Beschlussvorschlag  

1) 

Die Stadt Voerde beteiligt sich an der Erstellung eines Industrie- und Gewerbeflächenkonzeptes 

für den Kreis Wesel. 

2) 

Der Aufnahme der im beigefügten Übersichtsplan gekennzeichneten Flächen als 

Potentialflächen für eine langfristige Entwicklung als Gewerbegebiete wird zugestimmt. 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  

Am 25. Juni 2013 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschlossen, einen neuen 

Landesentwicklungsplan (LEP) aufzustellen. Der neue LEP wird die veränderten 

Rahmenbedingungen der Raumentwicklung, insbesondere den demographischen Wandel, die 

fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft und den erwarteten Klimawandel sowie die von 

der Ministerkonferenz für Raumordnung aufgestellten Leitbilder für die Raumentwicklung in 

Deutschland berücksichtigen. Erklärtes Ziel ist es zudem, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 

2020 auf 5 Hektar täglich zu begrenzen und somit die tägliche Flächeninanspruchnahme für 

Siedlungs- und Verkehrsflächen zu halbieren.  

 

Im Zuge der ersten Diskussionen über den Landesentwicklungsplan wurde von der 

Landesregierung ein Gutachten bei Prof. Vallée (Aachen) über die Berechnung der künftigen 

Flächenbedarfe in Auftrag gegeben. Nach diesem Gutachten würden  auch für den Kreis Wesel 



in Zukunft wesentlich weniger Flächen  im gewerblichen Bereich zur Verfügung stehen. Es hat 

eine landesweite, intensive Diskussion ausgelöst, aus der sich eine Reihe von offenen Fragen 

bezüglich der Festsetzung künftiger Flächenbedarfe gerade auch im gewerblichen Bereich 

ergab. Insbesondere wurden hierbei die bisher angewendeten Methoden zur Bedarfsanalyse, die 

vor allem einen Rückblick auf die Inanspruchnahme von Flächen in der Vergangenheit 

beinhalteten, kritisch hinterfragt. 

 

In einem ersten Schritt wurden daher die Regionalplanungsbehörden  von der 

Landesplanungsbehörde verpflichtet, mit Hilfe eines Monitoringverfahrens freie Bauflächen 

sowie den Flächenverbrauch in NRW zu erfassen. Ein solches Monitoring findet bereits seit 

längerem auch für die Kommunen des Kreises Wesel statt. Aufgrund der Empfehlungen des 

Vallèe - Gutachtens und der Ziele des neuen LEP sollen die Regionalplanungsbehörden auf der 

Grundlage des Monitorings den Bedarf an Bauflächen für jede Kommune berechnen. Bei einem 

negativen Bedarf soll die Regionalplanungsbehörde mit der Kommune über eine Rücknahme 

von Bauflächen verhandeln.  

 

Derzeit erarbeitet der Regionalverband Ruhr einen neuen Regionalplan für das Verbandsgebiet. 

Die Zeitplanung des RVR sieht vor, für 2014/2015 den ersten Entwurf des Regionalplans 

vorzulegen. Vorab sind Planungsgespräche sowohl mit den Regionen als auch Einzelgespräche 

mit den Kommunen angekündigt worden (III./IV.Quartal 2014). Im begleitenden AK ‚Regionaler 

Diskurs’, in dem die elf kreisfreien Städte sowie die vier Kreise (gemeinsam mit jeweils zwei 

kreisangehörigen Kommunen) vertreten sind, wurde deutlich formuliert, dass die 

Regionalplanungsbehörde im Sinne der o. g. Vorgaben der Raumordnung empfiehlt, auch 

interkommunal abgestimmte Konzepte/Planungen zur Grundlage der Gespräche zu machen.  

 

Sowohl die Perspektiven für den neuen Regionalplan als auch der Entwurf des LEP weisen der 

interkommunalen Zusammenarbeit eine vorrangige Bedeutung zu. In Gesprächen mit Vertretern 

der Städteregion Ruhr 2030 und dem Bauministerium NRW hat Minister Groschek verdeutlicht, 

dass das Land seine Förderungen zukünftig davon abhängig machen wird, ob ein regionaler 

Mehrwert erzielt wird.  

 

In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen gilt es, interkommunal abgestimmt zu reagieren. Aus 

dem Blickwinkel der Wirtschaftsförderung und aus planungsrechtlicher Sicht besteht mithin 

dringender Handlungsbedarf. Vom Kreis und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

wurde entsprechend angeregt, ein Industrie- und Gewerbeflächenkonzept für den Kreis Wesel 

als Antwort auf die planungsrechtlichen Herausforderungen zu erarbeiten. Im Kreis 

Recklinghausen wird ähnlich verfahren. 

 

Ziel des Konzeptes soll vor allem sein, angemessen und flexibel auf die Flächennachfrage des 

Marktes reagieren zu können, auf die besondere Funktionalität des Raumes und die damit 

verbundenen Flächenbedarfe hinzuweisen und auf die Flächenpolitik des Landes entsprechend 

einzuwirken. Es soll vermieden werden, dass es zu Darstellungen im neuen 

Landesentwicklungs- und Regionalplan kommt, die den Interessen des Kreises und seiner 

Kommunen zuwiderlaufen. Dabei soll auch kritisch diskutiert werden, wie mit Flächen verfahren 



werden soll, die aufgrund schwerwiegender Restriktionen auch langfristig nicht aktiviert werden 

können. Das Gewerbeflächenkonzept soll einerseits die vorhandenen Daten aus den 

bestehenden Erhebungsverfahren (ruhrFIS/ RuhrAGIS) sowie das vom RVR vorgesehene 

Berechnungsverfahren für die Bedarfsermittlung nutzen und andererseits auf den bestehenden, 

erfolgreichen, interkommunalen Kooperationen im Kreis Wesel (wir4, LippeMündungsraum)  

aufsetzen und zusätzliche Ansatzpunkte interkommunaler, kreisweiter Zusammenarbeit und 

Abstimmung ermitteln. 

 

Nachfolgende Grobgliederung des Konzeptes wurde zwischen dem Kreis Wesel und den 

Kommunen des Kreises  vereinbart: 

 

Rahmenbedingungen (Wirtschaftsstrukturanalyse, wirtschaftsgeografische Raumfunktion, 

Verkehrsanbindung, Flächenbedarfe – qualitativ und quantitativ bis 2030, strukturelle 

Rahmenbedingungen und interkommunale Kooperationen) 

Einbindung in das Gewerbliche Flächenmanagement der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr 

Flächenbestand, der keine Restriktionen aufweist und sofort oder kurzfristig vermarktet werden 

kann 

Flächen mit schwereren Restriktionen, die erst mittel- bis langfristig verfügbar gemacht werden 

können 

Flächenpotentiale, die bisher nicht von der Regional- bzw. Landesplanung erfasst sind 

(Potentialflächen) 

Schlussfolgerungen/ Lösungsvorschläge 

 

Das Konzept wird gemeinsam zwischen dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Kommunen 

erarbeitet, um ein konsensuales Ergebnis zu erzielen. Beteiligt ist zudem die IHK Niederrhein, 

die diesen Prozess maßgeblich unterstützt und sicherstellt, dass auch die heimische Wirtschaft 

eingebunden ist. 

 

In verschiedenen Arbeitsgesprächen hat bereits eine kreisweite Verständigung auf gemeinsame 

Vorgehensweisen, Datengrundlagen und Darstellungen stattgefunden. 

 

Die Endfassung des Konzeptes soll bis November erstellt und in den politischen 

Beratungsprozess eingebracht werden.  

 

Das Industrie- und Gewerbeflächenkonzept soll Grundlage für die weitere Frage sein, wie die 

eruierten Flächenpotentiale langfristig gesichert und interkommunal aktiviert werden können. 

Diese Verfahrensschritte sollen in 2015, ggf. unter Hinzuziehung eines externen 

Sachverständigen, ausgearbeitet werden. 

 

Hinsichtlich der angesprochenen Potentialflächen sind die einzelnen Kommunen ersucht 

worden, denkbare Flächenbereiche aufzuzeigen, auf denen sich langfristig weitere 



Möglichkeiten einer Gewerbegebietsentwicklung ergeben könnten. Hierdurch soll sichergestellt 

werden, dass in den jeweiligen Kommunen noch Entwicklungspotential vorhanden ist.  

 

Für die Stadt Voerde bieten sich in diesem Zusammenhang nach einer ersten Einschätzung der 

Verwaltung folgende vier Flächen an, die noch nicht im Flächennutzungsplan als gewerbliche 

Bauflächen dargestellt sind, sich aber unter Berücksichtigung der naturräumlichen 

Gegebenheiten und des Abstands zur Wohnbebauung zukünftig für eine gewerbliche Nutzung 

eignen könnten. Die Entwicklung als gewerblich nutzbare Flächen bedarf natürlich einer 

entsprechenden Darstellung im Regionalplan und eines förmlichen Bauleitplanverfahrens. 

 

- Hafenerweiterung für den Hafen Emmelsum (bereits im regionalplanerischen Verfahren), 

- Flächen nördlich des Hammwegs als Süderweiterung des Gewerbegebietes Grenzstraße 

(bereits teilweise mit der 70. Änderung des Flächennutzungsplans ins Verfahren 

gebracht, jedoch zurückgestellt) 

- Flächen im Bereich Ringstraße / Bahnhofstraße in Ergänzung des bisherigen 

Gewerbegebietes Bahnhofstraße / Ringstraße 

- Flächen auf der Nordseite der Böskenstraße in Ergänzung des bereits vorhandenen 

Industriegebietes Böskenstraße. 

 

      Die Meldung dieser so genannten Potenzialflächen hat zur Zeit nur eine sehr geringe 

Verbindlichkeit. Wenn jedoch  eine Angabe von Potentialflächen unterbliebe, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass im Falle eines Verbrauchs der bisherigen verfügbaren Flächen 

eventuell Schwierigkeiten bei der Aktivierung neuer Gewerbeflächen auftreten, weil die Stadt 

Voerde solche Möglichkeiten in dem derzeitigen Verfahren nicht angemeldet hat. Diese 

Handhabe ist auch von den übrigen kreisangehörigen Kommunen vollzogen worden. 
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